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Zack Spezial

Gefahren für Mensch und Umwelt
Keine Gefahren bekannt.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel,

Getränke oder Tabak aufbewahren.

Verhalten im Gefahrfall

R̀ S̀
Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Erste Hilfe

?Z
Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken, falls vorhanden mit Aktivkohle-Zusatz.

Erbrechen möglichst verhindern. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. Arzt

hinzuziehen bzw. aufsuchen.

Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen. Bei anhaltenden

Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt betroffene Hautpartien gründlich mit Wasser und Seife waschen, ver-

schmutzte Kleidung entfernen. Bei anhaltenden Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Sachgerechte Entsorgung

?K@JL
Gebinde können restentleert und verschlossen zum Hersteller zurückgegeben werden.

Gefahrzeichen nur entfernen, wenn Gebinde gespült wurden.

Kleinere Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verdünnte Lösung kann nach

dem empfehlungsgemäßen Gebrauch unter Berücksichtigung der lokalen, behördlichen

Vorgaben über die Kanalisation abgeleitet werden.


